
Die ſociale Lage des Alterthums.
(Fortſetzung.)

III Steuern und Zinſen
den zwei Artikeln, In welchen ich in dieſer Zeitſchrift

das heidniſche Alterthum einer näheren Unterſuchung unterzog),
wurden zwei Quellen des ſocialen Elendes jener Zeit namhaft
gemacht, die Arbeitsſcheue und die Genußſucht und Verſchwen—
dung, zwei Haupterſcheinungen, der Erhaltung und Ver
breitung eines Wohlſtandes, wie 3u einem annehmbaren
Leben erforderlich iſt, entgegenſtanden. Das waren übrigens
Dinge, 2 mehr an der verkehrten Geiſtes und Willens—
richtung der Menſchen ſich betrachtet ihren run hatten,
deren Fortbeſtand alſo doch zUum großen Theile von den ein-
zelnen Menſchen oder Menſchenklaſſen abhing Anders aber iſt
＋ mit den Steuern, e jetzt un Verbindung mit dem
Schuldenweſen als eine dritte Quelle des ſocialen Elendes des
heidniſchen Alterthums einer näheren Betrachtung unterzogen
werden ſollen

Der antike Staat, der, wie tm Hefte des Jahr⸗
ganges 1865 389 dargeſtellt worden iſt, die Staats—
Omnipotenz bis zUur höchſten Vollendüng ausbildete, die
Macht tn den Händen, die Staatsangehörigen tn maßloſerWeiſe euten, und verſäumte ＋ nicht, teſe Macht auzu
wenden

0) erg Heft, Abth dieſes Jahrgangs
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In Indien fanden es ſchon die der älteſten Zeit ange

hörigen Geſetze Manu's ganz In der Ordnung, daß der König
eines Reiches den zwölften el der Trnte und den fünfzigſten
von Thieren und Einkünften old und Silber als Abgabe
er  0 Auch nach Umſtänden das achte oder ſechſte orn
und der fünfte et des reinen Gewinnes von allen Thieren
und von old und Silber gefordert werden können. Im Falle
der Noth, verordnen dieſe Geſetze weiter, kann ogar der vierte
ei der rnte erhoben werden; vo  2 Gewinne ru
bäumen, Kräutern, Blumen, Wohlgerüchen, onig der ſechſte
eil; von den Wagaren der aufleute, zum Verkaufe
kommen, kann der König den zwanzigſten erheben, von denen,
die vom Kleinhandel eben, mag EL ſich eine mäßige Abgabe
zahlen laſſen Handwerker, Taglöhner und üudra, ſo
wenig verdienen, daß ſie keine Steuer zahlen können, der
önig monatli einen Tag für ſich arbeiten.

Uherdem mußten noch Abgaben die königlichen Be—
amten entrichtet werden: die Vorſteher der Dörfer die
Naturalien, we das Dorf Reis, Holz und Getränk
den önig zu ſteuern 0  L. die Kreisvorſteher der Ertrag
einer erfläche, zu deren Beſtellung zwö Stiere erforderli
ren; die Bezirksvorſteher, die über je fünf oder zehn
Kreiſe geſetzt der Ertrag einer ünfmal größeren Acker
fläche, gewi eine von Abgaben, e einen ver⸗

derblichen Einfluß auf die Vermögensverhältniſſe der indiſchen
Völker üben mußte, auch dann ſchon, wenn abet ſein Be
wenden ber etztere war leider nicht der Fall Denn
einmal kam als erſchwerender Umſtand noch die Erpreſſung
und Ungerechtigkeit der Erheber inzu; dann wurde auch im
Laufe der Zeit die Steuerlaſt noch erhöht

„Nach andern Stellen des Geſetzbuches,“ bemerkt Duncker ),
„ſcheint die rhebung des Sechſten bald ege geworden zU

) Duncker II 11



ſein; wir wiſſen überdieß, daß in dem dem Abſchluſſe des Ge
etzes folgenden Jahrhundert die Beſteuerung un einigen Staaten
his zur völligen Auspreſſung geſteigert wurde, daß um vierten
Jahrhundert vor Chriſto der vierte Theil der Ernte und
des zwanzigſten von Kauf und Verkauf der zehnte erhoben
wurde und noch anderweitige Beſteuerungsarten eingeführt
worden waren.“ Die Kopfſteuer wurde neu eingeführt, und
üÜberdie mußten die Landbebauer dem Könige, die Ge
ſetze Manu's ni wußten, als dem Obereigenthümer von
run und Boden einen Pachtzins zahlen Auch durfte
ſich dem Könige nicht ohne ein Geſchenk nahen.

Dazu kam noch die enorme Höhe des Zinsfußes Der
Brahmane durfte zwei Procente monatli nehmen, der Kſhateija
drei, der Kaufmann vier, der Handwerker fünf, wonach der
Jahreszins wiſchen 2 und Procenten variirte. Doch war
berboten, Zins vom tuſe zu nehmen und die Summe der
Zinſen über die fünffache Höhe des Kapitals ſteigern.

Bei den Perſern omm das Schuldenweſen weniger in
Betracht; denn ügen und Schuldenmachen galten bei thnen
als die größte Schande. Anders iſt mit den Steuern. Die
Bewohner des Stammlandes der Perſer allein gut
daran: ſie nicht bloß ſteuerfrei, ſondern war auch
Sitte, daß der önig jedesmal, wenn perſiſchen Boden be
trat, alle Bewohner des Landes eld austheilen ließ Um
ſo ſchlimmer war für die Provinzen. Der Betrag der rund  2
ſteuer, wie Er von Darius feſtgeſetzt worden war, entzifferten dem, was den önig bezahlt werden mußte, für das
ganze Reich nuböi  C Talente oder Millionen Thaler,
allerdings noch erträglich, aber doch ſchon hoch gegriffen,
wie aus einem Vergleiche mit den etzigen Steuerverhältniſſenhervorgeht. Denn obwohl das Staatsweſen heut Tage viel
Complicirter und ſomit auch viel koſtſpieliger iſt, als das bei
den Perſern der Fall war, beträgt dennoch in dem hochbeſteuer—ten Oeſterreich die geſammte directe Steuer, alſo Grundſteuer,

16 *
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Einkommenſteuer, Häuſerſteuer, Kapitalrentenſteuer 20 nach dem
Budget von nicht mehr als 81.4 Millionen Thaler; und
in Baiern betrug tim nämlichen ahre die Grundſteuer nicht
ganz vier Millionen Thaler, obwohl ieſelbe uim Verhältniſſe
zu den übrigen Steuern auffallen hoch gegriffen iſt; es Urde
alſo die Summe von Millionen erſt bei einer Bevölkerung
von etwa Millionen erreicht.

teſe Steuer war noch immerhin erträglich. Aber
es waren ami die regelmäßigen Geldeinnahmen des Königs
noch nicht erſchöpft Er ezog noch aus den Kanal und
Waſſerzöllen: den Grenzen von arthien und Chorasmien

erho Darius eine hohe Abgabe für die Oeffnung der
eußen des Akes, ohne deſſen Waſſer die er In jenen
Gebieten im Sommer verdorrten; die rei tn dem Kanal,
welcher den Nil mit dem brt  ce verband, trug ih 240 T
ente (600.000 Thaler) etn Dazu mußten aber auch noch die
Unterhaltungskoſten für die atrapen und die Provinzial⸗
regierung und für die uin den Provinzen liegenden Garniſonen
aufgebracht werden, gaben, e bekanntlich bei uns der
Staatskaſſe anheimfallen und keine neue Beſteuerung erfordern.
Die Unterhaltung der atrapen mit threm und ihren
nterbeamten kam ungemein theuer; der von Babylon berech
nete zur Zeit des Königs Xerxes ſeine Einkünfte Silber
nach Schäffeln. Dazu kam noch die Laſt, ſowohl den önig,
als auch die atrapen ne Gefolge auf ihren Reiſen ver

pflegen, was ſo drückender war, als man hiebei dem Könige
enke darzubringen pflegte, Und die Dienerſcha gewöhn⸗
lich die zUr afe des Königs geſtellten Prachtgeräthe mitnahm,

ſo drückender, 1e zahlreicher das Perſonal war, welches den
önig auf ſeinen Reiſen begleitete, das bis auf 15.000 Per⸗
onen teigen konnte Noch drückender war die Verpflichtung,
die durchziehenden Truppen 3u peiſen Den griechiſchen Städten
koſtete die Verpflegung der Armee des Xerxes täglich über
600,000 Thaler.
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Dazu kommen noch bedeutende Naturallieferungen für den

Unterhalt des ofe und der Leibwachen. Cilieien ſtellte jähr  2
lich 360 Schimmel, Armenien üllen; Medina ieferte
100.000 Schafe und 4000 Pferde, Kappadocien 1500 Pferde,
2000 Maulthiere und Schafe; Babylonien ieferte alle  In
die geſammte Naturalverpflegung für vier Monate, Arabien
1000 un Weihrauch.“) Nimmt man noch inzu, daß auch
den Weibern des Königs, dem Hofadel und beſonderen Günſt
lingen eigene und ni Unbedeutende Einkünfte aus gewiſſen
Landſchaften zugewieſen wurden, dann wird man nicht mehr
verkennen können, daß die Ausſaugung der dem Perſerkönige
unterthänigen Völker durch die verſchiedenen Abgaben eine
gemein ſtarke war, ſo mehr, als 10 ſolcher eben
zahlungen die Zahlungen den önig uin ni ermäßigt
wurden.

In eg  en die Auflagen gleichfalls ſehr hoch
Als Joſef zur Zeit der von ihm vorherverkündeten ungers—
no das an zum Eigenthum des Pharao gemacht
atte, gab eS nur unter der Bedingung wieder zur daß
die Empfänger den ünften Theil des Ertrages ihrer Ernten
an den König ſteuerten, und von da wurde Geſetz, daß
im ganzen Lande eg  en, das and der Prieſter om  2  2
men, der fünfte als Steuer verabreicht wurde.“) Aber auch die
Steuerfreiheit dieſes Länderantheiles des Tempellandes ſcheint
nicht immer beobachtet worden ſein Darauf deutet wenig  2
ſtens hin, vas Duncker mit den orten ausſpricht: „Auch
das Land, welches die Pharaonen mit der Steuer des Fünften

die Tempel wieſen, gehörte denſelben in gewiſſem S  uinne
Wir haben ziemlich alte Papyrus-Urkunden, auf welchen die
Einkünfte von Tempeln mit den Namen der Steuernden und
der gelieferten Gegenſtände verzeichnet in

) erg Duncker II 668 und Herodot III 90
Genes. 47, 20—26
Duncker Anm 87
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Das Zinsweſen war hier inſoferne einigermaßen 9e

mäßigt, als die Zinſen nicht über die Höhe des Kapitales
ſteigen durften, und auch jede Schuldknechtſchaft verboten ar
In Griechenland mu das Abgabenweſen beſonders empfind—
lich werden, weil man von der communiſtiſchen Anſicht aus

ging „daß der Staat das ermögen der Bürger un der weite—
ſten Ausdehnung in Anſpruch nehmen könne; die Mannigfaltig—
keit der Erſcheinungen ieg nicht ſowohl in dem Maße, bis zu
welchem jenes geſchah, als In der Erfindſamkeit, den Kunſt⸗
griffen und Berechnungen der Staatsgewalt, das Vermögen
der Einzelnen ſich anzueignen.?) Schon In den älteſten Zeiten
wurden die Kräfte der Bürger ft tn Anſpruch V
aber nicht ſo faſt durch Steuererhebung, als Urch Leiturgien,
durch e der Bürger ne dem Aufwande für einen egen
an auch die Beſorgung esſelben übernahm. Doch fehlte ＋.

nicht wirklicher Beſteuerung. Die Periöken Lakoniens mußten
Zins Sparta zahlen, die Cepreaten Elis, die eneſten

Lariſſa, die beſiegten Meſſenier lieferten die Hälfte aller
Feldfrüchte Sparta ab; auch die etöken Athens mußten
Steuern ezahlen. Die lakoniſchen Periöken mögen üb  8
doch in den lteren Zeiten eine nicht üble Lage gehabt aben,
da ihnen nicht nur der Ackerbau, ſondern auch Induſtrie Und
Handel, womit ſich die Spartaner nicht beſchäftigten, bedeutende
ittel zur Gewinnung von Vermögen in die Hand gaben,
bei dem Spartaner ſelbſt noch Genügſamkeit und Einfachheit
zu auſe

au Doch aben wir von der Staatswirthſchaft
der Staaten Griechenlands mit Usnahme Athens überhaupt
keine enntni Was wir aber von en wiſſen, das

zeig uns, daß die Bürger dieſes Staates keine geringen Laſten
3u tragen hatten.

In der von Solon vorgenommenen Eintheilung der Bür.
ger nach der Höhe ihres Vermögens aben wir ereits einen

) Diodor
II 64
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Maßſtab für Erhebung einer wirklichen Steuer. Die Tyrannis

das Vermögen der Bürger ſchon tüchtig a  Uten
Piſiſtratus (560—52 ma die Grundſtücke der Bürger
zehentpflichtig; ſeine 0  ne verminderten zwar die Abgabe auf
den zwanzigſten; aber Hippias rklärte die überhangenden tock⸗
werke der Häuſer, die Haustreppen und die nach außen ſich
öffnenden Thüren für ſein und ieß ſie für einen Kaufpreis
einlöſen. Das Bedürfniß ſtärkerer Leiſtungen für den Staat
erhielt ich, ſteigerte ſich un den Perſerkriegen, und der pelo
ponneſiſche rieg gewöhnte die Staaten Griechenlands, das eld
als den Haupthebel der Staatsgewalt anzuſehen. Beſonders
wurde die Hegemonie ein Mittel, die Verbündeten auszuſäckeln,
theils durch Zwangsabgaben, theils durch Einführung eines
koſtſpieligen Gerichtszwanges. Nach der Feſtſetzung des Ariſtides
zahlten die Verbündeten jährlich 460 Talente (690.000 Thaler),
von erikle wurde die Summe auf 600 Talente (90  1
erhöht, Unter Aleibiades auf 12 bis 1300 Talente (1,
his Thaler), für die kleinen Staaten ſchon eine be⸗
trächtliche Abgabe über ihre Lokalbedürfniſſe hinaus.

Trotzdem hatten auch die Bürger ſtarke Leiſtungen an
den Staat machen; die Leiturgien nahmen das Vermögen
derſelben in em Maße in Anſpruch. Die koſtſpieligſte war
die Choregie oder die Beſorgung des Chores für Tragödie,
Komödie 20. Die Koſten, e ein Choreg zu tragen 7
eliefen ſich auf — ½— Talent (500—750 Thaler). Wer drei
Talente atte, wurde 3zu dieſer Leiſtung gezwungen.“ Die
häufige Forderung dieſer eiſtung ma die Choregie zu einer
drückenden Laſt erwan ami war die Gymnaſiarchie, die
Stellung, Beſoldung und Beköſtigung der Wettkämpfer bei
Feſten, wobei die Lampadarchie, die Beſorgung eines
Wettlaufes mit Fackeln, beſonders theuer 3zu ſtehen kam nier
allen Leiturgien, zu denen noch die Heſtiaſis (Veranſtaltung

Real⸗Encyklopädie bon Erſch und Gruber 83, 92
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eines Gaſtmahles für den betreffenden Stamm), die Architheorie
(die Führung und Verköſtigung einer heil Geſandtſchaft) und
die Arrhe  orie (Beſtreitung einer religiöſen Proceſſion 9e
hörten, war die koſtſpieligſte die Trierarchie oder die Aus
rüſtung eines Dreiruderers, kein mündiger Bürger von

zureichendem Vermögen ausgenommen war In jedem dritten
Jahre konnte man dazu beigezogen werden.

Waren teſe und andere  Usgaben, Unter denen noch die
unter dem Namen οο ekannte außerordentliche Beſteuerung
der Bürger eld rwähnt werden muß, ſchon geeignet, den
Wohlſtand untergraben, ſo war es das Schuldenweſen nicht
minder. obolon 0 erlaubt, Zinſen nach Belieben zu nehmen.
Dieſelben Urden nach Monaten erechnet, jedo beim See
handel erſt nach Rückkehr des Schiffes bezahlt und wurden ent⸗
weder nach Prozenten, oder als el, Sechstel, Viertel u. ſ. w.
des ita eſtimmt. In erſterer Beziehung war der niederſte
Satz 1076 ährlich, der höchſte 36%5 bei der anderen ere

konnte ein Drittel des Kapitals für ein Jahr oder
die Zeit einer ahr genommen werden „Dieſer ungeheuere
Zins des Drittels jährlich vom Kapital oder gar von drei
Drachmen von der Mine (d jährlich 0 war, beſonders
bei Bodmerei-Verträgen, nicht ungewöhnlich.“) e Wucherer
nahmen 1½ Obolen von der Mine täglich, was beinahe
für das Jahr ausmachte; In äterer Zeit (nach Chriſti Geburt
kamen auch im ordentlichen Verkehr 500½ jährlich vor Nur
Geld, welches bei äuſern und Landgütern auf 0  e
liehen war, brachte mei nicht mehr als 8—97 ein.

Anmerkung. Hier ann nicht Unterlaſſen werden, auf die In der
Zeit mehr und mehr zur Geltung gelangte Verkehrtheit aufm zu machen,
den Volkswohlſtand N der Zinswuchergeſetze 3U fördern. ol
avon ergibt ſich nur die Erhöhung der Zinſen die Bereicherung der Kapitaliſten,
der Uin erer, welche Geld entlehnen müſſen. Es iſt eine völlig unbegründete
Behauptung, die Freigebung der Zinſen Uhre das Geld ins Land und hindere

Wachsmuth 184
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die Steigerung des Zindfußes Die ückkehr der Staaten zu einem chriſtlichen
Rechtͤleben, bei welchem ni mehr Staatsſchulden nach Milliarden zu den Un⸗
günſtigſten Bedingungen, zur Bereicherung der Kapitaliſten zu unnützen
Zwecken gemacht werden müſſen, iſt ein Haupterforderniß, wenn 8 mi dem
Geldweſen beſſer werden ſoll Daß Freigebung des Zinsfußes das — nicht
ins an bringt, kann Oeſterreichs jetzige Geldlage beweiſen. Außer der
Beſeitigung des verderblichen Staatsſchuldenweſens iſt gleichmäßige En  ung
bon Induſtrie Un Ackerbau ein Hauptmittel, eld ins an 3u bringen azu
aber iſt ein vernünftiges Schutzollſyſtem erforderlich, nicht Freihandel, dem
Inſere Welt zum Utin der feſtländiſchen Induſtrie durch Englan Und des feſt.ländiſchen ande in Unbegreiflicher Verblendung zuſteuert Wer ſich hierübernähere Aufſchlüſſe erholen will, der ſtudire das erk des Nordamerikaners
Carey, des erſten Nationalökonomen ＋ Zeit Ich das Werk, das
freilich ni ganz ohne Fehler iſt, das namentlich die In Deut  an herrſchendeinduſtrielle Strömung 3u nig ennt, beſonders der Geiſtlichkeit

So en wir, daß in Griechenland Mittel genug vor
handen „ dem Beſitzer ſein Vermögen ohne Verſtoß
die Geſetze abzunehmen; aber auch In Rom fehlte ſolchen
nicht e Abgabenerhebung drückte übri  8 iu Rom und im
römiſchen Reiche nur auf einen Theil der Bevölkerung. In der
en Zeit wurden die Plebejer mit Steuern überbürdet, wie
denn ſchon die er (ékannte Auswanderung der Plebs bald
nach Vertreibung des Tarquinius Superbus ihren Grund zUum
Theile darin 0 Dieſe Ueberbürdung war ſo drückender,
als, wie bei einer ſpäteren Kriſe rwähnt wird, bei dem Cenſus
die Schulden nicht von dem Vermögen abgezogen wurden, und
omi die Plebejer die volle Steuer von ihren liegenden Grün—
den ahlen mußten Später, als Rom fremde Länder unter
ſeine Botmäßigkeit gebracht 0  , die Provinzen,
E. ſich zUum Theile V empörender Weiſe ausſaugen laſſen
mußten, Aumt ſo mehr, die Erhebung der Provinzialgefälle

Mittelsperſonen, die ſogenannten Publikani, übertragen
wurde, e eS vo verſtanden, die ihnen zugewieſenen an
der zu plündern Die Provinzen mußten um mehr geplün⸗
dert werden, als ſich nach der Schlacht bei Pydna (168Ider rundſatz der Steuerfreiheit für Italien ausbildete Sie
mußten ſich nun Abgaben verſchiedener Art gefallen laſſen
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So die verhaßten Zölle Es gehört wohl ſchon dieſer Zeit an,
emerkt Mommſen ), daß der Zöllner bei den 1  en Völker
chaften als gleichbedeuten galt mit dem Räuber und dem

Frevler. iel immer aber ward es, als In Rom Gajus
Gracchus ans Regiment kam und die Getreidevertheilung
die hauptſtädtiſche Bürgerſchaft, die Confis  Scation und die Do
manial-Beſteuerung in Aſia durchſetzte. Unumwunden ward die

politiſche errſcha als ein Recht erklärt, das jedem der Be
rechtigten Anſpruch gebe auf eine Anzahl Scheffel Korn, geradez
die Hegemonie in Bodeneigenthum verwandelt und das voll
tändige Exploitirungsſyſtem nicht bloß eingeführt, ſondern mit
unverſchämter Offenherzigkeit rechtlich motivirt und proclamirt.“
Aber mit den nach Rom machenden Zahlungen war nicht
alles abgethan. „Zunächſt kamen die Erhebungskoſten weiter in
Anſchlag, we namentlich bei 0  en wahrſcheinlich
beträchtli waren; denn enn das Syſtem die Steuer durch
Generalpächter einzuziehen ſchon ſich das verſchwenderiſcheſte
von allen iſt, kam in Rom noch dazu, daß durch die unge
heuere Aſſociation des römiſchen 0  lła die wirkſame Con
Currenz ſehr erſchwert wurde weiten ſind die außerordent—
en Laſten hinzuzurechnen, die bei jeder größeren riſe,
wöhnlich wohl uin der Form ErzW  er freiwilliger eiträge,
unvermeidlich eintraten; wie denn Sulla im Jahre
die kleinaſiatiſchen Provinzialen, die allerdings ſich auf das

ſ

er Rom vergangen hatten, zwang, jedem römiſchen
Gemeinen vierzigfachen (16 Denare 4 ½ Thaler), jede
Centurio den fünfundſiebenzigfachen old zu gewähren, dazu
freie eidung und freien Tiſch ne dem e, nach Belieben
0 einzuladen, und erſelbe Sulla bald nachher eine allge
meine Umlage auf die Clientel  2  2 und Unterthanengemeinden
ausſchrieb, deren Erſtattung natürli nicht gedacht ard
ritten kamen inzu die Gemeindelaſten, die ſo anſehn⸗

) Mommſen II 367
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er 7. als von Rom außer für das Militärweſen
ſchlechterdings ni für die öffentlichen Angelegenheiten ge⸗
ſchah, 10 ſelbſt von dieſem Militärbudget beträ  t  e Poſten,

die Ausgabe für die Flotte In den nichtitalieniſchen
Meeren und die Anlage und Unterhaltungskoſten der nicht
aliſchen Militärſtraßen, auf die ſtädtiſchen Budgets abge  —
alz wurden.“ Zu dieſem und anderm kam noch hinzu,
was öllig Ungerechter Weiſe von römiſchen Beamten und
Steuerpächtern (Ute wurde; das Stehlen wurde immer
allgemeiner, 1e unwirkſamer ſich die von Rom aus eübte
Controle erwies. Cicero orderte Verres, den Statt  2
halter von Sicilien, ungerechten Erwerbes eine Strafe
dbon fünf Millionen Thaler; 7 ſelbſt ſich aber un Jahres
riſt tn Cilieien die Summe von 2,200.000 Seſterzen
( 140.000 Thaler) bereichert Auch Saluſt ſagt „Arm geht
der Proconſul in die reiche Provinz, reich verläßt er die
arme Provinz.“

Das Geſagte mag enügen, einigen Einblick tn das
en zu gewähren, welches durch ein derartiges Erpreſſungs—
yſtem hervorgerufen wurde Dazu kam noch das Zinsweſen
und der mit demſelben un Verbindung chende Wucher

7  te das Zuſammenwirken der rohen ökonomiſchen Zu
ſtände und der rückſichtsloſen enützung der politiſchen eher—
a Gunſten der Privatintereſſen eines jeden vermögen—
den Römers eine wucheriſche Zinswirthſchaft allgemein ma  e,
zeig die Behandlung der von Ulla der Provinz
Aſia 670 (84 vor Chriſtus) auferlegten Kriegsſteuer, die
die römiſchen Kapitaliſten vorſchoſſen ſie 0 mit ge
zahlten und nicht gezahlten Zinſen in vierzehn Jahren auf
den ſechsfachen Betrag

te Gemeinden mußten ihre öffentlichen Gebäude, ihre
Kunſtwerke und Kleinodien, die Eltern ihre erwachſenen Kinder
verkaufen, dem römiſchen Gläubiger gerecht zu werden;

war ni Seltenes, daß der Uldner nicht bloß der
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moraliſchen Tortur unterworfen, ſondern geradezu auf die
Marterbank gelegt wurde.““)

Allerdings war ein beſtimmter Zinsfuß geſetzli feſtgeſtellt
die 0 Tafeln geſtatteten nur Procente (Mommſen 183
ſagt 8/75 im ahre 356 vor Chr war das Zinsmaximum

Procente, zehn ahre ſpäter noch fünf e ſpäter
wurde das Zinsrechnen ganz verboten, was aber nicht ver⸗—

inderte, daß actiſch beim Zinsmaximum von Prozenten
te Auch aſar ſcheint den rundſa eines Zinsmaximums
von Procenten bekräftigt zu en on dieſer Zinsfuß
war hoch genug; aber ˖et te es In der Praxis nicht, wie
ein Fall vom Jahre 56 vor Chriſto zeig Die cypriſche Stadt
Salamis nahm in Rom eld auf und erhielt. von Brutus,
aber nur zu 4⁰½ monatlich. Der Senat, den die Sache
kam, 0 dagegen ni einzuwenden. u  em war der Zu

der Zinſen zum Kapital nach Jahresfriſt, alſo das
Nehmen von Zinſeszinſen geſtattet.? Ußerdem war noch der
Uebelſtand vorhanden, daß der zahlungsunfähige Gläubiger
Sklave ſeines Gläubigers Urde, ein Uebelſtand, der ſich ein
halbes Jahrtauſen hindurch erhielt.

Wenn ferner die Statthalter In den Provinzen den Ban
quiers Hinderniſſe un den Weg egen wollten, die Aus⸗—
eu  n der Provinzialen durch dieſelben verhindern,
wußten ſich dieſe helfen Es kam vor, daß eine An
age ihn eines Verbrechens erhoben oder ſonſt
eine Abberufung bewirkten Nach ommſens) war es

Gewöhnliches, daß ein energiſcher und einflußreicher Mann
dieſer Art zUur Betreibung ſeiner Geſch entweder vom Senate
ſich den Geſandten— oder auch vom Statthalter den fiziers—
te geben ließ und möglich auch Mannſchaft dazu; in be
glaubigter eiſe ird ein Fall erzählt, einer dieſer kriege

) ommſen II 375
Cicero ad Attieum
ommſen III 523 Vergl. Cicero ad Atticum
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riſchen Banquiers einer Forderung die Stadt ala⸗
mis auf Cypern den Gemeinderath derſelben uim Rathhauſe ſo
ange lokirt E bis fünf der Rathmeiſter Hungers geſtorben

Schon Cato Cenſorinus 0 S un ſeiner ſardiniſchen
Verwaltung nöthig gefunden, ſämmtliche römiſche Banquiers
aus der nſe auszuweiſen, und ſeine Anſicht war, zwiſchen
einem Banquier und einem Mörder ſei wenig Unterſchied.

Hiemit iſt der Hauptſache nach wieder eine Seite des
ſocialen Siechthums der en Welt geſchildert, eine Quelle
des maſſenhaften Elendes, welches die amalige Welt zu ELr

tragen 0 Wenn wir Uuns heut zu Tage dieſen Zuſtänden
mehrſeitig annähern, ſo iſt daran unverkennbar der Zug ſchuld,
In unſerm öffentlichen eben immer mehr auf die Grundlagen
des Heidenthums zurückzukehren; ſo ange man ber die Grund  2  2
lagen ſchmäht, für ein geordnetes Staatsleben im Syl⸗
labus aufgeſtellt ſind, iſt keine Rettung möglich

Prof. ranz rei

Die kler der r für die Verſtorbenen.
Die Feier der geſtifteten Anniverſarien,
der eigentlichen im trengen Sinne, als auch der

eigentlichen, für deren Feier aber beſtimmte Tage be
zeichnet ſind

(Fortſetzung.)
Was hat zu geſchehen, der geſtiftete Jahrtag

(im angegebenen Sinne) mit einem für ſeine Feier gehinderten
Tage zuſammenfällt?

Alle Anniverſarien ſollen genau dem illen des
Stifters emaã geleſen werden, alſo auch den un
der Stiftungsurkunde bezeichneten Tagen Nur in
einem Falle darf man ſie weder zuſtändigen Tage, noch


